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Stadt Kierspe

Der Bürgermeister Vorlage Nr. 771
zur Sitzung des

Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung am 18.11.2008
und des Rates am 02.12.2008 öffentliche Sitzung

Einmalige Kosten? Jährliche Folgekosten? Haushaltsmittel vorhanden?

Einmalige Erträge? Jährliche Erträge?

Datum: Sachgebiet: Kämmerer: BM:
10.11.2008 61

TOP: Satzung nach § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich
Beckinghausen;
Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag: Für den Bereich um die Ortslage "Beckinghausen" wird eine
Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB aufgestellt.
Die betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Träger öffentlicher Belange sind
gemäß § 34 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

Begründung:

Bei der Ortslage Beckinghausen werden Bauvorhaben planungsrechtlich nach § 34
BauGB bewertet. Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes im Jahre 2000
wurde auch für den Bereich Beckinghausen eine gemischte Baufläche dargestellt, da
diese Ortslage im gesamtgemeindlichen Zusammenhang ein gewisses Gewicht
besitzt, das eine Bauflächendarstellung sinnvoll erscheinen lässt. In der
Vergangenheit sind in diesem Bereich bereits einige Wohnhäuser errichtet worden.
In Randlagen der im FNP dargestellten Baufläche mussten jedoch auch mehrere
Voranfragen negativ beschieden werden.
Mit dem Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB können bestimmte Flächen
so festgesetzt werden, dass auf ihnen gebaut werden kann.
Es ist nicht vorgesehen, alle möglichen bebaubaren Flächen im Bereich
Beckinghausen in diese Satzung aufzunehmen. Vielmehr soll auf eine behutsame
und moderate Ausweisung zusätzlicher Bauflächen geachtet werden.
Die Verwaltung hat zu der heutigen Sitzung noch keine Planunterlagen mitgebracht.
Sie wird nach der Beschlussfassung zum Erlass der Satzung den Bereich
Beckinghausen auf mögliche zusätzliche Bauflächen untersuchen, diese Flächen in
einen entsprechenden Übersichtsplan einarbeiten und anschließend im Ausschuss
wieder vorstellen.

Eine Beteiligung der betroffenen Bürger und der berührten Träger öffentlicher
Belange soll erst danach erfolgen.


